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 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine früheren Resolutionen und die Erklärungen seines Präsiden-
ten über die Situation in Sudan und Südsudan, insbesondere die Resolutionen 1990 (2011), 
2024 (2011), 2032 (2011), 2046 (2012), 2047 (2012), 2075 (2012), 2104 (2013), 2126 
(2013), 2156 (2014), 2179 (2014) und 2205 (2015) sowie die Erklärungen seines Präsiden-
ten S/PRST/2012/19 und S/PRST/2013/14, und die Presseerklärungen des Rates vom 
18. Juni 2012, 21. September 2012, 28. September 2012, 6. Mai 2013, 14. Juni 2013, 
14. Februar 2014, 17. März 2014 und 11. Dezember 2014, 

 in Bekräftigung seines nachdrücklichen Bekenntnisses zur Souveränität, Unabhän-
gigkeit, Einheit und territorialen Unversehrtheit Sudans und Südsudans sowie zu den Zie-
len und Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen und unter Verweis auf die Wich-
tigkeit der Grundsätze der guten Nachbarschaft, der Nichteinmischung und der regionalen 
Zusammenarbeit, 

 erneut erklärend
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 mit dem Ausdruck seiner vollen Unterstützung für die Anstrengungen, die die Afri-
kanische Union in Bezug auf die Situation zwischen der Republik Sudan und der Republik 
Südsudan unternimmt, um die gegenwärtigen Spannungen abzubauen und die Wiederauf-
nahme der Verhandlungen über die Beziehungen nach der Sezession und die Normalisie-
rung ihrer Beziehungen zu erleichtern, in dieser Hinsicht unter Hinweis auf die Kommuni-
qués des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union vom 24. April 2012, 
24. Oktober 2012, 25. Januar 2013, 7. Mai 2013, 29. Juli 2013, 23. September 2013, 
26. Oktober 2013, 12. November 2013 und 12. September 2014 sowie auf die Presseerklä-
rungen des Friedens- und Sicherheitsrats vom 6. November 2013 und 24. März 2015 und 
die Erklärung der Vorsitzenden der Kommission der Afrikanischen Union vom 28. Okto-
ber 2013 und die Erklärung der Kommission der Afrikanischen Union vom 24. Juni 2015, 

 in Bekräftigung seiner früheren Resolutionen 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 
(2006), 1738 (2006), 1894 (2009), 2175 (2014) und 2222 (2015) über den Schutz von Zi-
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 in der Erkenntnis, wie wichtig regelmäßige Treffen zwischen Präsident Bashir und 
Präsident Salva Kiir für die Fortsetzung des Dialogs sind, unter Hinweis auf den Beschluss 
des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen in Resolution 2046 (2012), dass die Parteien 
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Friedens- und Sicherheitsrat der Afrikanischen Union in seiner Presseerklärung vom 
6. November 2013 als den „Beschluss der Ngok Dinka zur Durchführung eines einseitigen 
Referendums“ beschrieben hat, sowie in diesem Zusammenhang davon Kenntnis nehmend, 
dass die Regierung Sudans im April 2015 ihre landesweiten Wahlen in Abyei durchgeführt 
hat, 

 eingedenk dessen, dass humanitäre Akteure in der derzeitigen humanitären Situation 
auch weiterhin Hilfe für etwa 81.000 Menschen im Gebiet Abyei bereitstellen und wie 
wichtig die Kohärenz der Hilfe der Vereinten Nationen in der Region ist, und ferner unter 
Betonung der dringenden Notwendigkeit, die Bereitstellung humanitärer Hilfe an alle be-
troffenen Bevölkerungsgruppen zu erleichtern, 

 erklärend, wie wichtig die freiwillige, sichere und würdevolle Rückkehr und die 
dauerhafte Wiedereingliederung der Vertriebenen sowie friedliche und geordnete Wande-
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ren entmilitarisierten Grenzzone, einschließlich des „14 Meilen“-Gebiets, zu gewährleis-
ten; 

 9. fordert nachdrücklich erneute Anstrengungen, die Mittellinie der sicheren 
entmilitarisierten Grenzzone am Boden eindeutig festzulegen, und erklärt erneut, dass die 
Mittellinie der sicheren entmilitarisierten Grenzzone dem derzeitigen oder künftigen 
Rechtsstatus der Grenze, den laufenden Verhandlungen über die umstrittenen und bean-
spruchten Gebiete und der Markierung der Grenzen in keiner Weise vorgreift; 

 10. unterstreicht, dass das in Ziffer 3 der Resolution 1990 (2011) festgelegte Man-
dat der UNISFA zum Schutz von Zivilpersonen auch die Ergreifung der notwendigen 
Maßnahmen umfasst, um Zivilpersonen zu schützen, die unmittelbar von körperlicher Ge-
walt bedroht sind, gleichviel von wem diese Gewalt ausgeht; 

 11. verurteilt die zeitweilige Präsenz von Sicherheitsdienstpersonal Südsudans und 
die Verlegung von Einheiten der Ölpolizei von Diffra in das Gebiet Abyei sowie den wie-
derholten Zutritt bewaffneter Milizen in das Gebiet, verlangt erneut, dass die Regierung 
Südsudans sofort und ohne Vorbedingungen ihr Sicherheitsdienstpersonal vollständig aus 
dem Gebiet Abyei abzieht und die Regierung Sudans die Ölpolizei von Diffra aus dem 
Gebiet Abyei abzieht, und erklärt ferner erneut im Einklang mit den einschlägigen Resolu-
tionen, insbesondere den Resolutionen 1990 (2011) und 2046 (2012), dass das Gebiet 
Abyei entmilitarisiert ist und dass dies für alle Kräfte wie auch für bewaffnete Elemente 
der lok
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 21. ist sich der nachteiligen Auswirkungen bewusst, von denen die Bevölkerung von 
Abyei betroffen ist, weil es keine Entwicklungsprojekte gibt und keine öffentliche Grund-
versorgung erbracht werden kann, und fordert die Regierung Sudans und die Regierung 
Südsudans sowie die Geber auf, den Wiederaufbau und den Kapazitätsaufbau zu unterstüt-
zen; 

 22. verlangt, dass die Regierung Sudans und die Regierung Südsudans den Einsatz 
des Dienstes der Vereinten Nationen für Antiminenprogramme zur Sicherstellung der Be-
wegungsfreiheit des Gemeinsamen Mechanismus zur Verifikation und Überwachung der 
Grenze sowie die Erfassung und Räumung von Minen im Gebiet Abyei und in der sicheren 
entmilitarisierten Grenzzone auch weiterhin erleichtern; 

 23. verlangt ferner, dass alle beteiligten Parteien im Einklang mit dem Völker-
recht, einschließlich des anwendbaren humanitären Völkerrechts, und den Leitlinien der 
Vereinten Nationen für humanitäre Hilfe allen Mitarbeitern von humanitären Organisatio-
nen den vollen, sicheren und ungehinderten Zugang zu hilfsbedürftigen Zivilpersonen und 
allen für ihre Tätigkeit notwendigen Einrichtungen gestatten; 

 24. fordert alle Parteien mit großem Nachdruck auf, alle Formen der Gewalt, Men-
schenrechtsverletzungen und -übergriffe, Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht und 
Rechtsverletzungen und Übergriffe gegen Kinder unter Verstoß gegen das anwendbare 
Völkerrecht einzustellen; 

 25. ersucht den Generalsekretär, für eine wirksame Überwachung der Einhaltung 
der Menschenrechte und die Aufnahme der Ergebnisse in seine Berichte an den Rat zu 
sorgen, und fordert die Regierung Sudans und die Regierung Südsudans erneut auf, zu die-
sem Zweck uneingeschränkt mit dem Generalsekretär zusammenzuarbeiten, auch indem 
sie Visa für das betreffende Personal der Vereinten Nationen ausstellen; 

 26. ersucht den Generalsekretär, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass die UNISFA die Nulltoleranzpolitik der Vereinten Nationen gegen-
über sexueller Ausbeutung und sexuellem Missbrauch uneingeschränkt beachtet, und den 
Rat über Fälle solchen Verhaltens unterrichtet zu halten; 

 27. ersucht den Generalsekretär, den Rat in zwei schriftlichen Berichten spätestens 
am 15. September 
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